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§ 16 Stmk. HG 2015 S
Betreuungsunternehmen

 Stmk. HG 2015 S - Steiermärkisches Hebeanlagengesetz 2015 – StHebAG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Betreuungsunternehmen müssen in technischer, organisatorischer und personeller Hinsicht die für die Betreuung

der betreffenden Hebeanlage notwendigen Voraussetzungen erfüllen.

(2) Bei der Betreuung von Personenaufzügen muss das Unternehmen auch über eine technische

Überwachungszentrale verfügen, an die der Aufzug über ein Leitsystem für Fernnotrufe und ein

Fernüberwachungssystem angeschlossen sein muss.

(3) Die technischen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen sowie die Anforderungen an die technischen

Einrichtungen des Fernüberwachungssystems (Leitsystem für Fernnotrufe, technische Überwachungszentrale) kann

die Landesregierung durch Verordnung festlegen.

In Kraft seit 01.05.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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